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§4
(1) Zur Sicherung der Emissionskontrolle gemäß § 16 der 

Fünften Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz 
und der Festlegungen im § 2 dieser Durchführungsbestim
mung sind in den Hersteller-, Import- und Instandsetzungsbe
trieben von Fahrzeugen oder Anlagen mit Verbrennungsmo
toren sowie in den Verkehrsbetrieben Abgasbeauftragte ein
zusetzen. Die Abgasprüfstelle der DDR oder die Leitstelle für 
Abprodukte können weitere Betriebe festlegen, in denen Ab
gasbeauftragte einzusetzen sind.

(2) Abgasbeauftragte werden vom Leiter des Betriebes ein
gesetzt. Sie müssen eine entsprechende Fachausbildung und 
eine Ausbildung als Abgasbeauftragter abgeschlossen haben. 
Der Abgasprüfstelle der DDR und im Bereich des zentral ge
leiteten Verkehrswesens darüber hinaus der Leitstelle für 
Abprodukte sind Name, Funktion und Qualifikation des Ab
gasbeauftragten sowie Veränderungen seines Einsatzes be
kanntzugeben.

(3) Die Abgasbeauftragten sind verpflichtet,

— die Kontrolle über die Einhaltung von Emissionsgrenzwer
ten auszuüben, insbesondere Emissionsmessungen durchzu
führen oder die dazu Beauftragten anzuleiten,

— dem Leiter des Betriebes Maßnahmen zur Sicherung der 
Einhaltung von Emissionsgrenzwerten vorzuschlagen,

— die Eintragung von Emissionsmeßergebnissen in kontroll- 
fähige Unterlagen zu gewährleisten,

— der Abgasprüfstelle der DDR und der Leitstelle für Ab
produkte beim Ministerium für Verkehrswesen auf 
Verlangen über die Ergebnisse ihrer Kontrolltätigkeit zu 
berichten,

— den Leiter des übergeordneten Organs und das zustän
dige Kontrollorgan zu informieren, falls die zur Einhal
tung der rechtlichen Verpflichtungen notwendigen Maß
nahmen nicht durchgeführt werden.

(4) Die Abgasbeauftragten sind berechtigt und verpflichtet,
— die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte zu bescheinigen,
— bei Überschreitung der Emissionsgrenzwerte vom zustän

digen Leiter Auskunft über eingeleitete Maßnahmen zu 
fordern,

— die Ergebnisse von Emissionsmessungen dem zuständigen 
Kontrollorgan mitzuteilen.

(5) Die Abgasbeauftragten sind berechtigt, bei Verstößen 
gegen die Emissionsgrenzwerte Auflagen zu ihrer Einhaltung 
zu erteilen. Die Auflagen sind den Leitern der Betriebe und 
den Bürgern zu erteilen. Werden die Auflagen innerhalb der 
vorgegebenen Frist nicht erfüllt, hat der Abgasbeauftragte 
die zuständige Hygiene-Inspektion zu informieren. Bei vor
sätzlicher oder fahrlässiger Nichterfüllung oder nicht gehöri
ger Erfüllung von Auflagen der Abgasbeauftragten kann von 
den zuständigen Hygiene-Inspektionen gemäß § 21 der Fünf
ten Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz die 
Ahndung als Ordnungswidrigkeit erfolgen oder gemäß § 22 
der Fünften Durchführungsverordnung zum Landeskultur
gesetz beim Disziplinarbefugten die Durchführung eines Dis
ziplinarverfahrens verlangt werden.

(6) Die Aus- und Weiterbildung der Abgasbeauftragten er
folgt in Verantwortung der zuständigen zentralen Staatsor
gane in Lehrgängen unter Anleitung der Abgasprüfstelle der 
DDR. In einer Abschlußprüfung ist die fachliche Eignung für 
die Aufgaben eines Abgasbeauftragten nachzuweisen. Die er
folgreiche Beendigung der Ausbildung wird in einem Befähi
gungsnachweis bestätigt. Die zentralen Staatsorgane führen 
eine Übersicht über die Abgasbeauftragten und deren Quali
fizierungsstand. *

§5
(1) Die Angehörigen der Deutschen Volkspolizei und die zur 

technischen Kontrolle und Überprüfung befugten Personen 
überwachen die Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte im Rah
men ihrer Kontroll- und Überprüfungstätigkeit.

(2) Eine Überschreitung der Schadstoffgrenzwerte ist eine 
Verkehrsgefährdung bzw. Verkehrsbelästigung im Sinne des 
§ 32 Abs. 1 Satz 1 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
vom 30. Januar 1964 (GBl. II Nr. 50 S. 373) in der Fassung der 
Anpassungsverordnung vom 13. Juni 1968 (GBl. II Nr. 62 
S. 363; Ber. Nr. 103 S. 827) und der Änderungsverordnung vom 
20. Mai 1971 (GBl. II Nr. 51 S. 416).

(3) Die gemäß Abs. 1 zur Überwachung der Einhaltung der 
Schadstoffgrenzwerte befugten Personen sind berechtigt, zur 
Beseitigung von Überschreitungen die im § 17 der Straßen- 
verkehrs-Zulassungs-Ordnung geregelten Maßnahmen gegen
über Fahrzeughaltern und Fahrzeugführern anzuwenden.

(4) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen 
Vorschriften über Schadstoffgrenzwerte können durch die zu
ständigen Organe nach § 89 der Straßenverkehrs-Zulassungs- 
Ordnung geahndet werden.

§ 6

(1) Die Räte der Bezirke, Kreise und Gemeinden wirken 
über ihre zuständigen Organe mit Hilfe der gesellschaftlichen 
Organisationen durch Maßnahmen der Verkehrserziehung, 
durch Kontrollaktionen und durch die Organisierung techni
scher Überprüfungen von Kraftfahrzeugen auf die Einhaltung 
der Emissionsgrenzwerte ein.

(2) Zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte und schritt
weisen Verminderung der von Verbrennungsmotoren verur
sachten Immissionen führen die Räte der Bezirke, Kreise, 
Städte und Gemeinden komplexe Maßnahmen zur Struktur 
und Gestaltung des Nahverkehrs, wie abgasgünstige Straßen- 
urid Städteplanung, Verkehrsleitung und Verkehrsregelungen, 
durch.

§7
(1) Befristete Ausnahmegenehmigungen zur Überschrei

tung der Emissionsgrenzwerte für Verbrennungsmotoren kön
nen der Minister für Gesundheitswesen bzw. die von ihm be
auftragten Organe auf Antrag des Leiters des zentralen 
Staatsorgans, in dessen Bereich Verbrennungsmotoren, die 
die festgelegten Emissionsgrenzwerte überschfeiten, herge
stellt, importiert oder betrieben werden sollen, erteilen. Bei 
Ausnahmegenehmigungen zu Festlegungen in Standards sind 
darüber hinaus die dafür geltenden Rechtsvorschriften zu be
rücksichtigen.

(2) Ausnahmegenehmigungen gemäß Abs. 1 sind im Typ
schein für Fahrzeuge einzutragen und unter Angabe ihrer 
Gültigkeitsdauer in den Kraftfahrzeugbriefen zu vermerken.

(3) Für den Bereich der Nationalen Volksarmee gelten die 
speziellen Vorschriften des Ministers für Nationale Verteidi
gung über Emissionsgrenzwerte für Verbrennungsmotoren.

§ 8

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. August 1974 in 
Kraft.

Berlin, den 1. Juli 1974

Der Minister 
für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen- 

und Fahrzeugbau
K l e i b e r

Anlage

zu vorstehender Zweiter Durchführungsbestimmung 

Emissionsgrenzwerte für Verbrennungsmotoren

0. Verbrennungsmotoren im Sinne der Zweiten Durch
führungsbestimmung zur Fünften Durchführungs
verordnung zum Landeskulturgesetz sind 
— Verbrennungsmotoren in Kraftfahrzeugen,


